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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KUSEL-ALTENGLAN 
__________________________________________________ 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Fachbereich AZ Bearbeiter 

FB 2 - Finanzen II/901-11/am Markus Arnold 

 
 

Beratungsfolge: 

Beschlussgremium Datum Status 

Verbandsgemeinderat 26.03.2026 öffentlich 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung, den 
Haushaltsplan, sowie den dazugehörigen Anlagen der Verbandsgemeinde 
Kusel-Altenglan für das Haushaltsjahr 2026 
 
Sachverhalt: 
 
Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den dazugehörigen Anlagen wurde den 
Ratsmitgliedern im Vorfeld der Sitzung sowohl über das Ratsinformationssystem, als auch 
auf der Homepage der Verbandsgemeinde elektronisch zur Verfügung gestellt. Eine 
ausführliche Präsentation des Zahlenwerkes erfolgte bei der Bürgermeisterarbeitstagung am 
26.01.2026, auf der Fraktionssprechersitzung am 11.02.2026 und schließlich im Rahmen 
des Hauptausschusses am 26.02.2026. Die Einsichtnahme durch die Einwohner gem. § 97 
Abs.1 GemO erfolgte durch die Auslage im Rathaus und auf der Homepage der 
Verbandsgemeinde (www.vgka.de). Dies wurde durch einen entsprechenden Hinweis im 
Amtsblatt vom 27.02.2026 öffentlich bekanntgemacht. 
 
Die Haushaltssatzung enthält folgende Festsetzungen: 

http://www.vgka.de/
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Den Mitgliedern des Verbandsgemeinderates werden anhand einer Beamer-Präsentation die 
wesentlichen Eckdaten des Haushaltsplanes 2026 vorgestellt. 
 
Der Verbandsgemeinderat wird über die Bedarfsansätze und die Haushaltsituation der 
Ortsgemeinden informiert. Die Ermittlung der Bedarfsansätze ist im Vorbericht des 
Haushaltsplanes auf der Seite 27 abgedruckt. Die finanzielle Situation der Ortsgemeinden ist 
auf Seite 29 tabellarisch dargestellt. Nach Abwägung zwischen dem Finanzbedarf der 
verbandsangehörigen Gemeinden und dem Finanzbedarf der Verbandsgemeinde, wird für 
das Haushaltsjahr 2026 ein Umlagesatz in Höhe von 39,50 % als sachgerecht und zulässig 
erachtet. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Verbandsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und den 
dazugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2026, wie im Entwurf dargelegt. Dabei wurde 
der Finanzbedarf der Verbandsgemeinde mit den bezifferten Bedarfsansätzen der 
Ortsgemeinden gegeneinander abgewogen und ein Umlagesatz in Höhe von 39,50 % als 
zulässig und sachgerecht erachtet. 
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Mitzeichnung: 
 

Laufer, Anja FB 2 - Finanzen 
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